
Energieausweis Alles 
im grünen Bereich?

04
.2

02
1 

 · 
 6

06
0 

 · 
 9

80
86

  ·
  9

41
4

www.brunata-metrona.de



0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250
A+ A B D FC GE H

Endenergieverbrauch dieses Gebäudes
kWh/(m²·a)205

Primärenergieverbrauch dieses Gebäudes
kWh/(m²·a)226
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Energieausweis

Der Energieausweis liefert den Nachweis über die energetische Qualität eines Gebäudes. Er ist 
eine Anforderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und ermöglicht Eigentümern, Mietern 
oder Käufern verschiedene Gebäude energetisch miteinander zu vergleichen. Ein Energieausweis 
enthält die Pflichtangaben, die laut GEG in Immobilienanzeigen veröffentlicht sein müssen. Ver-
käufer, Vermieter oder Makler sind auch verpflichtet, bereits bei der Besichtigung der Immobilie/
Wohnung über den Energieverbrauch zu informieren.

Klarheit über die energetische 
Qualität Ihrer Liegenschaften

Alles im grünen Bereich? Energieeffizienzklasse für Ihr Gebäude.

Bedeutung der Energiekennzahlen

Die Farbskala des Energieausweises zeigt Ihnen, wie es um 
den energetischen Zustand Ihrer Immobilie bestellt ist. Wie bei 
Haushaltsgeräten wird Ihr Gebäude in Energieeffizienzklassen 
eingeteilt. So wird der Energiebedarf des Gebäudes sofort 

transparent. Neben den Energieeffizienzklassen enthält das Do-
kument den Energiekennwert in Kilowattstunden pro Quadrat-
meter und Jahr mit Vergleichswerten und Erläuterungen.

 Ihr Plus

�� Erfüllt die gesetzlichen Vorschriften des GEG für  
Immobilienanzeigen und für den Aushang in Gebäuden

�� 10 Jahre Gültigkeit ab Ausstellungsdatum

�� Dient als Gütesiegel der energetischen Qualität  
einer Immobilie

�� Optimaler Einstieg in die Gebäudemodernisierung

 Plus für Ihre Mieter und Käufer

�� Leicht verständliche Information zum Energieverbrauch/ 
-bedarf durch Energieeffizienzklassen wie bei Haushalts-
geräten

�� Entscheidungshilfe vor Abschluss des Kauf- oder  
Mietvertrages

�� Erste Einschätzung zu erwartender Nebenkosten

�� Information zur energetischen Qualität des Gebäudes

�� Mehr Transparenz, hohe Vergleichbarkeit

Bei bestehenden Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden sind zwei Arten des Energieausweises zugelassen:

Welcher Energieausweis ist für mein Gebäude vorgeschrieben?

Diese Form kann für einen Großteil Ihrer Immobilien ausge-
stellt werden und kommt - soweit zulässig – für alle Bestands-
immobilien (Wohn- wie Nichtwohngebäude) in Betracht.

Für Neubauten oder alte, kleine sowie unsanierte Wohnhäuser 
darf nur der Energiebedarfsausweis ausgestellt werden. 

BedarfsausweisVerbrauchsausweis

Bei beiden Ausweisarten sind Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz (Modernisierungsempfehlungen) enthalten.

WSchV = Wärmeschutzverordnung

Niedrige Energiekennzahl

 Leichtere Vermietbarkeit

 Hohe Attraktivität für Käufer

 Positives Image der Immobilie

 Wertbeständigkeit/-steigerung

Hohe Energiekennzahl

 Hohe Energie- und Nebenkostenabrechnungen

 Potenzieller Problemfall im Immobilienportfolio

 Modernisierungs- und Investitionsbedarf vorhanden

+ +

 

 

 

ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom
1

2

Angaben zum EEWärmeG 5

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des 

Wärme- und Kältebedarfs auf Grund des Erneuerbare-

Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG)

Art:

Deckungsanteil:

%

%

%

Ersatzmaßnahmen 6

Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die 

Ersatzmaßnahme nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 

EEWärmeG erfüllt.

�
Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG 

verschärften Anforderungswerte der EnEV sind 

eingehalten.

�
Die in Verbindung mit § 8 EEWärmeG um        

      %
 

verschärften Anforderungswerte der EnEV sind 

eingehalten.

Verschärfter Anforderungswert 

Primärenergiebedarf: 

kWh/(m²·a)

Verschärfter Anforderungswert 

für die energetische Qualität der 

Gebäudehülle HT́
:

W/(m²·K)

Vergleichswerte Endenergie

7

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs

unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-

nissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen

erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen

Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische

Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A N),
die im

Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes
Registriernummer 2

(oder: „Registriernummer wurde beantragt am...“)

Energiebedarf

Anforderungen gemäß EnEV 4

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

Primärenergiebedarf

Ist-Wert
kWh/(m²·a) Anforderungswert

kWh/(m²·a)
�

Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Energetische Qualität der Gebäudehülle HT‘

�
Verfahren nach DIN V 18599

Ist-Wert
W/(m²·K)

Anforderungswert
W/(m²·K)

�
Regelung nach § 3 Absatz 5 EnEV

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau)
� eingehalten

�
Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

Endenergiebedarf dieses Gebäudes 

[Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

kWh/(m²·a)

1 siehe Fußnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

2 siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises
3 freiwillige Angabe

4 nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV

5 nur bei Neubau

6 nur bei Neubau im Fall der Anwendung von § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG

7 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

CO2-E
missionen 3

kg/(m²·a)

Endenergiebedarf dieses Gebäudes

kWh/(m²·a)

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

kWh/(m²·a)
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Vermietung, Verkauf, etc.Vermietung, Verkauf, etc.

mindestens fünf Wohneinheiten

Bauantrag nach dem
01.11.1977?

gebaut/modernisiert 
nach WSchV 1977?

Wahlfreiheit  Verbrauchs- 
oder Bedarfsausweis

EnergiebedarfsausweisKein Energieausweis 
notwendig

Bestehendes Nichtwohngebäude Neubau, ModernisierungBestehendes Wohngebäude


